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Bestehende und geplante Verpflichtungen zugunsten der Zielvorgabe 7.1

LZ Verpflichtung Zuständigkeit

Öffentliche Politiken  

a, b, c Ausrichtung des Energiegesetzes vom 9. Juni 2000 (EnGe; SGF 770.1) auf alle Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich (MuKEn) der Konferenz 
Kantonaler Energiedirektoren (EnDK).

AfE

a, b, c Aufgaben des Kantons laut Themen T119 «Energienetze», T120 «Wasserkraft», T121 «Windenergie», T122 «Geothermische Energie» und T123 «Solarener-
gie, Energie aus Holz und anderer Biomasse» des kantonalen Richtplans zum Ausbau der Fernwärme, zur umweltverträglichen Aktivierung des Wasser-
kraftpotenzials im Kanton, zum umweltverträglichen Ausbau der Windpärke, zur Steigerung der Energieproduktion aus Geothermie, zur Erleichterung der 
Nutzung von Biomasse zur Energieproduktion und zur Förderung der Solarenergie.

Nach KantRP

a, b, c Schaffung eines Kompetenzzentrums für Gebäudesanierung, das die Hochschule für Technik und Architektur Freiburg (HTA-FR), das smart living lab, den 
Building Innovation Cluster (BIC), die betroffenen Berufs- und Arbeitgeberverbände, die Eigentümervertreterinnen und  vertreter sowie die Finanzkreise 
vereint.

AfE

a, b, c Informationskampagnen zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit für die Senkung des Strom- und Wärmeverbrauchs und die Nutzung erneuerbarer Energien, 
Bereitstellung von Energieverbrauchsrechnern (Energy Coach, ConsoBat) und Durchführung von Sensibilisierungsprogrammen in Schulen.

AfE

a, b Unterstützung der sogenannten «Grossverbraucher» nach Energiegesetz durch die Unterzeichnung von Programmvereinbarungen mit dem Kanton mit 
einer Ziellaufzeit von 10 Jahren. Unterstützung der mittleren Verbraucher (KMU) durch das Programm EnergieSchweiz von PEIK, das darauf abzielt, jeden 
Energieträger im Unternehmen zu analysieren und Einsparungsmassnahmen zu definieren.

AfE

a, b, c Ausbildung von Energiefachkräften im Auftrag des Staats, insbesondere durch das Weiterbildungsprogramm der Hochschule für Technik und Architektur 
Freiburg (HTA-FR) im Bereich Energieeffizienz und erneuerbare Energien.

AfE, HTA-FR

c Einführung von Sensibilisierungsmassnahmen im Zusammenhang mit der Energieproduktion mit erneuerbaren Energien landwirtschaftlichen Ursprungs und mit 
der Senkung des Energieverbrauchs.

AfE, Grangeneuve, FBV, 
AgroCleanTech

Funktionsweise des Staats

a Fortführung des Programms für den Ersatz von Leuchten durch LED in den Staatsgebäuden. HBA

a, b, c Einhaltung der Kriterien für die Zertifizierung nach Minergie-P® oder Minergie-A® bei öffentlichen Gebäuden, die gebaut oder umfassend renoviert wer-
den, und CO2-neutrale Wärmeerzeugung.

HBA

a, b Kontinuierliche Analyse der Energieeffizienz der Gebäude des Staats und betriebliche Verbesserungen gemäss den Analyseergebnissen. HBA

c Weiterführung der Bestrebungen, um die Gebäude des Staats mit Strom, das naturemade star zertifiziert ist, oder mit Solarstrom zu versorgen. HBA

a Einrichtung eines neuen Data Centers, um den Energieverbrauch zu halbieren. ITA
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Unterstützung von Projekten Dritter

a, b, c Finanzielle Unterstützung im Rahmen des Gebäudeprogramms zugunsten von Privaten für energetische Sanierungsmassnahmen, für den Ersatz von Hei-
zungssystemen und für die Produktion von erneuerbarer Energie.

AfE

a, b, c Betreuung der Gemeinden bei der Erstellung des kommunalen Energieplans im Rahmen der Revision ihres Ortsplans und bei der Sensibilisierung der Be-
völkerung. Die Gemeinden, die Schritte unternehmen, um das Label Energiestadt zu erhalten, werden finanziell unterstützt.

AfE

Alle Bereiche

d Massnahmen mit Verbindung zu den Teilen «Energie und Gebäude» sowie «Mobilität» des Klimaplans Nach Klimaplan

a, b, c Massnahmen aus der Energiestrategie des Kantons Freiburg Nach Energiestrategie


	0	Vorwort
	1	Hintergrund
	1.1 	Gründe für eine nachhaltige Entwicklung
–
	1.2 	Eine weltweite Agenda für 2030
–
	1.3	Freiburg auf dem Weg der nachhaltigen Entwicklung
–

	1.3.1	Die nachhaltige Entwicklung im Recht
	1.3.2	Freiburg, ein nachhaltiger Kanton?
	1.3.3 	2011: Das Jahr der ersten Strategie Nachhaltige Entwicklung 
	des Staats Freiburg


	2	Logische Struktur und Governance
	2.1	Grundsätze
–
	2.2	Struktur
–
	2.2.1	Geltungsbereich der Strategie
	2.2.2	Zielvorgaben und Ziele
	2.2.3	Umsetzung (Massnahmenplan)
	2.2.4	Zeitlicher Horizont
	2.3	Governance
–

	2.3.1	Ausarbeitung der Strategie
	2.3.2	Umsetzung der Strategie
	2.3.3	Monitoring der Strategie des Staats Freiburg
	2.3.4	Revisionen
	2.3.5	Voranschlag
	2.3.7	Kommunikation


	3	Vision
	3.1	Vision
–

	4	Zielvorgaben und Ziele der nachhaltigen 
	Entwicklung
	4.1	Interdependenzen
–
	4.2	Die wichtigsten Zielvorgaben
–


	SDG 1	Keine Armut
	Zielvorgabe 1.1		Verhinderung und Bekämpfung von Armut

	SDG 2	Kein Hunger
	Zielvorgabe 2.1		Förderung nachhaltiger Ernährungssysteme

	SDG 3		Gesundheit und Wohlergehen
	Zielvorgabe 3.1		Vorbeugung von nichtübertragbaren und 
		von psychischen Krankheiten
	Zielvorgabe 3.2		Begrenzung des Anstiegs der 
		Gesundheitskosten und Abbau der 
		Ungleichheiten beim Zugang 
		zu medizinischer Versorgung
	Zielvorgabe 3.3		Verringerung der umweltbedingten 
		Gesundheitsbeeinträchtigungen



	SDG 4	Hochwertige Bildung
	Zielvorgabe 4.1		Förderung der Bildung für nachhaltige 
		Entwicklung
	Zielvorgabe 4.2		Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen 
		Vorschulausbildung


	SDG 5	Geschlechtergleichheit
	Zielvorgabe 5.1		Überwindung der Diskriminierungen aufgrund
		des Geschlechts
	Zielvorgabe 5.2		Einführung der Lohngleichheit für Mann und 
		Frau
	Zielvorgabe 5.3		Sicherstellung der Mitwirkung von Frauen auf 
		allen Entscheidungsebenen



	SDG 6	Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen
	Zielvorgabe 6.1		Ganzheitliche Bewirtschaftung der Gewässer 
		zur Verbesserung deren Qualität

	SDG 7	Bezahlbare und saubere Energie
	Zielvorgabe 7.1		Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien 
		und Verbesserung der Energieeffizienz

	SDG 8	Menschenwürdige Arbeit und 		
	Wirtschaftswachstum
	Zielvorgabe 8.1	Erhöhung der Produktivität dank Unterstützung 
	der KMU und Innovation
	Zielvorgabe 8.2		Zugang für alle zu menschenwürdiger und 
		erfüllender Arbeit
	Zielvorgabe 8.3		Förderung eines nachhaltigen Tourismus


	SDG 9		Industrie, Innovation und Infrastruktur
	Zielvorgabe 9.1		Etablierung von Freiburg als 
		Innovationsstandort für nachhaltige 
		Entwicklung

	SDG 10	Weniger Ungleichheiten
	Zielvorgabe 10.1 	Förderung der Autonomie und Eingliederung 
		von Menschen mit Behinderungen sowie von 
		älteren und jungen Menschen
	Zielvorgabe 10.2 	Aufwertung von unbezahlter Arbeit
	Zielvorgabe 10.3 	Förderung der gesellschaftlichen Integration 
		der Migrantinnen und Migranten



	SDG 11 	Nachhaltige Städte und Gemeinden
	Zielvorgabe 11.1 		Sicherstellung eines an die Bedürfnisse und 
		Mittel der Bevölkerung angepassten 
		Wohnangebots, namentlich für Menschen in 
		prekären und armen Verhältnissen
	Zielvorgabe 11.2 	Entwicklung einer nachhaltigen Mobilität
	Zielvorgabe 11.3 	Stärkung der nachhaltigen 
		Siedlungsentwicklung
	Zielvorgabe 11.4 	Förderung einer kohärenten und inklusiven 
		Raumentwicklung für eine rationelle Nutzung der 
		Ressourcen und die Stärkung der Klimaresilienz



	SDG 12	Verantwortungsvoller Konsum und Produktion
	Zielvorgabe 12.1 	Förderung von nachhaltigem Konsum und 
		nachhaltigen öffentlichen Beschaffungen
	Zielvorgabe 12.2 	Förderung einer sozial verantwortlichen und 
		ressourcenschonenden Wirtschaft
	Zielvorgabe 12.3 	Förderung von nachhaltigen Investitionen



	SDG 13	Massnahmen zum Klimaschutz
	Zielvorgabe 13.1 	Anpassung an den Klimawandel und Reduktion 
		der Treibhausgasemissionen

	SDG 15	Leben an Land
	Zielvorgabe 15.1 	Bewahrung der Biodiversität, der gefährdeten 
		Arten und der Ökosysteme
	Zielvorgabe 15.2 	Langfristige Erhaltung der Bodenfunktionen 
		und Wiederherstellung degradierter Böden
	Zielvorgabe 15.3 	Nachhaltige Nutzung der Wälder



	SDG 17	Partnerschaften zur Erreichung der Ziele
	Zielvorgabe 17.1 	Finanzierung der öffentlichen 
		Entwicklungshilfe

	5	Querschnittstätigkeiten
	6	Vorbildlicher Staat
	6.1 	Was der Staat bereits unternimmt
–
	6.2 	Was der Staat zusätzlich unternehmen wird
–


	7	Finanzplan: Übersicht über die Beträge
	8	Abkürzungsverzeichnis
	Fussnote

